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Überblick über die neuen Regelungen

Was müssen Landwirte aktuell tun?

Anleitung der Eingabe in HIT
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Eingabe der Nutzungsart:

Anmeldung in der HI-Tier
Auswahlmenü Tierarzneimittel/Antibiotika (TAM)



Das neue Tierarzneimittelrecht 4

Eingabe der Nutzungsart:

Eingabe Nutzungsart
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Eingabe der Nutzungsart:

Es erscheint folgende Seite:
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3. Auszufüllen ist: Gültigkeitsbeginn Anfang 2023/I, dann Häckchen bei den Nutzungsarten unter dem grünen Strich, 
anschließend „Einfügen“
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Anschließend sehen Sie unten 
Ihre eingetragenen 
Nutzungsarten mit einem 
Gültigkeitsbeginn 01.01.2023 und 
offenem Gültigkeitsende
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Rinder:
• 25 Milchrinder ab der ersten Abkalbung
• 25 zugekaufte Kälber bis zu einem Alter von 12 Monaten

Schweine:
• ???? Saugferkel
• 250 abgesetzte Ferkel bis 30 kg
• 250 Mastschweine ab 30 kg
• 85 zur Zucht gehaltene Sauen und Eber ab der Einstallung

zur Ferkelerzeugung 
Hühner:

• 10 000 Masthühner ab dem Schlupf
• 4000 Junghennen ab dem Schlupf bis zur Einstallung als Legehennen
• 1000 Legehennen ab der Einstallung bis zur Schlachtung

Puten:
• 1000 Mastputen ab dem Schlupf

Saugferkel???

Bestandsuntergrenzen????
Bitte nur eintragen, wenn folgende Bestandsuntergrenzen erreicht werden: 
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Überblick über Ihre Daten in der Datenbank:
TAM-Statistik, Meldungsübersicht


